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GESCHLOSSENE WOHNGRUPPE
DER ANSTALTEN WITZWIL - EINE SPEZIALITAT
DES HALBOFFENEN STRAFVOLLZUGES
DER SCHWEIZ

Benjamin F. BRAGGER

Zusammenfassung

Der Anteil an schwer psychisch oder physisch angeschlagenen Insassen
nimmt im halboffenen Strafvollzug stetig zu. Diese Veranderung der Insassen-
population kann einerseits mit der vermehrten Einweisung von stark Sucht-
mittelabhangigen, welche langere Zeit ohne geordnete Strukturen auf der
Gasse gelebt haben und andererseits mit der EinfUhrung und Ausdehnung
der Alternativsanktionen der gemeinnutzigen Arbeit und der Halbgefangen-
schaft begriindet werden. Diese neueren Strafformen tragen dazu bei, dass
es im halboffenen Strafvollzug zu einer negativen Auslese in bezug auf die
Einweisungen kommt. Die Anstalten Witzwil begegnen dieser neuen Heraus-
forderung mit dem Betrieb einer geschlossenen Abteilung innerhalb des halb-
offenen Vollzugsrahmens, was als eine Novitat im halboffenen Strafvollzug
der Schweiz angesehen werden kann. Der nachfolgende Beitrag erlautert
das Konzept und die Haftbedingungen der Geschlossenen Wohngruppe der
Anstalten Witzwil.

Résumeé

La part des détenus psychiquement ou physiquement gravement atteints
s’accroit constamment dans le cadre de I'exécution des peines en régime
semi-ouvert. Cette évolution de la population carcérale peut s’expliquer d’une
part par l'incarcération accrue de toxicomanes gravement atteints, ayant vécu
durant une longue période dans la rue hors de structures ordonnées, et d’autre
part par l'introduction et I'élargissement de sanctions alternatives comme le
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travail d’intérét général ou la semi-détention. Ces nouveaux modes de sanction
contribuent a une sélection négative des incarcéerés dans le cadre de 'exé-
cution des peines en régime semi-ouvert. Les Etablissements pénitentiaires
de Witzwil ont relevé ce nouveau défi en instituant une section fermée au
niveau de 'exécution des peines en régime semi-ouvert, ce qui peut étre consi-
déré comme une innovation dans ce domaine en Suisse. La contribution sui-
vante a pour tache d’expliquer le concept et les conditions de détention de la
section fermée des Etablissements péenitentiaires de Witzwil.

1. DER HALBOFFENE STRAFVOLLZUG IN DEN ANSTALTEN WITZWIL
1.1 Historischer Uberblick

Die im Jahre 1895 erdffneten Anstalten Witzwil kdnnen noch heute als ei-
gentliche Pionieranstalt bezeichnet werden. Eine Vorreiterrolle in bezug auf
einen modernen Strafvolizug kam Witzwil nicht nur darum zu, weil hier be-
reits am Ende des 19. Jahrhunderts der landwirtschaftliche Strafvollzug prakti-
ziert worden ist2, und die Eingewiesenen nicht mehr nur im Sinne des Straf-
zwecks der Vergeltung als Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind, welche
durch ihre Arbeitsleistung die Kosten des Vollzuges gering halten sollten3.
Obwohl in Witzwil diesen Aspekten, die zur Entwicklung eines humanen, auf
den Menschen ausgerichteten Strafvollzuges beigetragen haben, bereits frih
Beachtung geschenkt worden sind, liegt der Hauptverdienst der Anstalt viel-
mehr darin, die erste Strafvollzugseinrichtung gewesen zu sein, welche ganz
darauf ausgerichtet wurde, alle Eingewiesene sinnvoll in der Landwirtschaft
zu beschaftigen®. Dies fiihrte notwendigerweise dazu, dass das Gefangnis
sog. halboffen gefliihrt werden musste und bis heute noch geflhrt wird. Die-
ses neue Vollzugskonzept stiess nicht nur im Ausland auf grosses Interesse,
sondern die Erfahrungen und Erkenntnisse des halboffenen Rahmens flossen
in das im Entstehen begriffene Schweizerische Strafgesetzbuch ein®. Dem-
nach muss nur ein kleiner Teil der Verurteilten in Anstalten eingewiesen wer-
den, welche durch bauliche Massnahmen maéglichst fluchtsicher erstellt wor-
den sind®, um die Bevélkerung vor weiteren schwerwiegenden Straftaten zu
schitzen’.
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1.2 Heutiges Vollzugskonzept

Die Anstalten Witzwil sind eine Konkordatsanstalt des Nordwest- und Inner-
schweizerischen Konkordats {iber den Vollzug von Strafen und Massnahmens8.
Mit rund 200 Insassenplatzen ist Witzwil die grésste halboffen geflhrte Straf-
anstalt der Schweiz. In den Jahren 1980 bis 1985 wurde der alte Kasernen-
bau vollstandig durch eine neue Geféangnisanlage ersetzt, wobei erstmals in
der Schweiz der sog. Wohngruppenvollzug mit einer Betreuung vor Ort ein-
gefiihrt wurde®. Die soziale Betreuung der Eingewiesenen wird somit nicht
mehr, wie in den geschlossenen Anstalten noch heute Ublich, durch einen
zentralen Sozialdienst gewahrleistet, sondern durch Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen des Betreuungs- und Sozialdienstes, welche einerseits die Auf-
gaben eines Sozialarbeiters Ubernehmen, denen andererseits zudem auch
eine nach dem sozialpadagogischen Modell ausgerichtete Wohngruppenlei-
tung obliegt, die eine jederzeitige soziale und zwischenmenschliche Betreu-
ung der Insassen sowie Aufsichts- und Kontrollaufgaben umfasst19.

In den Anstalten Witzwil werden freiheitsentziehende Sanktionen geméass dem
Schweizerischen Strafgesetzbuch und dem Militarstrafgesetzbuch an erst-
mals eingewiesenen Mannern und an Ruckfalligen mit glnstiger Krimi-
nalprognose vollzogen und zu Strafen Verurteilte mit ambulanter Behandlung
gemass Art. 43 und 44 StGB sowie Personen im vorzeitigen Strafantritt auf-
genommen1,

Das Vollzugskonzept ist darauf ausgerichtet, dem straffallig gewordenen Mit-
menschen mit einem individuellen, differenzierten, betreuungs- und
behandlungsorientierten Gruppenvollzug zu helfen, zu einem eigenverant-
wortlichen Leben in Gemeinschaft, unter Achtung der Rechte der Anderen,
zu finden12,

Zum Prinzip des halboffenen Vollzuges gehort somit, dass Straffallige, wel-
che weder erheblich fluchtgefahrdet, noch als gemeingefahrlich einzustufen
sind, in Anstalten mit einem niedrigen baulichen Sicherheitstandard einzu-
weisen sind. Sie werden dann, wie in Witzwil, in der Landwirtschaft oder aber
in den vielfaltigen Gewerbebetrieben, die ausserhalb des innersten Anstalts-
teils angesiedelt sind, eingesetzt, um berufliche Fertigkeiten zu erlernen,
welche es ermdglichen sollen, nach der Entlassung einem geregelten und
legalen Erwerb nachgehen zu kénnen. Die Insassen erledigen unter Aufsicht
und Anleitung der betreffenden Arbeitsmeister im Rahmen der gewerblichen
oder landwirtschaftlichen Tatigkeiten auch ausserhalb der Anstalt Arbeiten.
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Dies tragt in einem hohen Masse dazu bei, die gesellschaftliche Wiederein-
gliederung zu férdern und die desozialisierenden Folgen eines Freiheitsent-
zuges moglichst gering zu halten.

Eine allzu grosse Fluchtgefahr kann verneint werden, wenn der Eingewiese-
ne ein moglichst intaktes Beziehungsnetz ausserhalb der «Anstaltsmauern»
aufweist. Sei dies seine Ehefrau und/oder Kinder, seine Lebenspartnerin, nahe
Verwandte oder Bekannte, welche nicht mit dem kriminellen Umfeld des In-
sassen in Verbindung standen oder stehen. Aufgrund der geltenden Urlaubs-
regelung in den Anstalten Witzwil, welche sich auf die konkordatlichen Richt-
linien stiitzen!3, kann den Eingewiesenen nach einem Sechstel der Gesamt-
strafe, frihestens jedoch nach einem zweimonatigen Aufenthalt, alle zwei
Monate ein 54stindiger Beziehungsurlaub und monatlich ein externer Be-
such von 4 1/2 Stunden gewahrt werden. Daneben kénnen Sachurlaube be-
willigt werden, die zur Erledigung unaufschiebbarer familiarer, persdnlicher
oder beruflicher Angelegenheiten dienen, namentlich zur Entlassungsvorbe-
reitung14. Diese Beurlaubungen dienen in erster Linie der Aufrechterhaltung
oder dem erneuten Aufbau eines tragfahigen, nicht kriminellen Beziehungs-
netzes, welches die Wiedereingliederung des Insassen nach der Entlassung
stark férdert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der progressiven Vollzugspla-
nung des halboffenen Strafvolizuges.

2. NOTWENDIGKEIT EINES GESCHLOSSENEN RAHMENS IM HALB-
OFFENEN STRAFVOLLZUG

Der Anteil der in die Anstalten Witzwil Eingewiesenen, welche sich in einer
schlechten psychischen und/oder physischen Verfassung befinden, nimmt
stetig zu1°. Diese Veranderung der Insassenpopulation kann einerseits mit
einer vermehrten Einweisung von stark Suchtmittelabhangigen, welche wah-
rend langerer Zeit ohne geordnete Strukturen auf der Gasse gelebt haben,
begrindet werden. Andererseits fihren m. E. die erweiterten Alternativsank-
tionen der gemeinnutzigen Arbeit und der Halbgefangenschaft zu einer ver-
mehrten negativen Auslese derjeniger, welche in den Strafvollzug ohne Haft-
erleichterungen, den sogenannten halboffenen Normalvollzug, eingewiesen
werden.

Der offene Vollzugsrahmen der Anstalten Witzwil Uberfordert einen grossen

Teil dieser labilen, psychisch wie physisch angeschlagenen Insassen, wel-
che in der Regel stark suchtmittelabhangig sind. Es kam einerseits zu ver-
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mehrten Entweichungen von neu Eingewiesenen, welche in den Anstalten
den korperlichen Drogenentzug durchmachten, um sich erneut Drogen zu
beschaffen. Andererseits wurden auch vermehrt Drogen in die Anstalt ge-
schmuggelt und illegalerweise konsumiert, was zu massiven Verstdssen ge-
gen die Hausordnung fuhrte. Nicht zuletzt muss auch die Gruppe der stark
psychisch Angeschlagenen erwahnt werden, welche eigentlich in eine Klinik
gehorten6. Diese Insassen vermdgen sich in der Regel nicht oder nur schlecht
in den reglementierten und strukturierten Anstaltsalltag einzuordnen.

Deshalb mussten in der Vergangenheit sowohl die stark drogenabhangigen
als auch die stark psychisch labilen Eingewiesenen haufig nach mehreren
schwerwiegenden Disziplinarverstéssen oder Fluchten in geschlossene An-
stalten, namentlich auf den Thorberg”, verlegt werden, obwohl diese Insas-
sen aufgrund ihrer vertbten Delikte keine allgemeine Gefahr fur die Bevolke-
rung darstellten und sich deshalb eine Einweisung in eine geschlossene
Anstalt nicht zwingend aufdrangte. Diese Versetzungen sollten mit der Eroff-
nung einer Geschlossenen Wohngruppe in den Anstalten Witzwil am 1. Feb-
ruar 1995 auf ein Minimum beschrénkt werden18.

3. GESCHLOSSENEWOHNGRUPPE DER ANSTALTENWITZWIL (GWG)
3.1 Konzept

Mit der Einfihrung eines geschlossenen Vollzugsrahmens in einer halbof-
fenen Anstalt soll Insassen, welche nicht in der Lage sind, mit den Freiheiten
des Normalvollzuges umzugehen, d. h. sich regelkonform zu verhalten, die
Moglichkeit geboten werden, sich in einem Uberschaubaren Rahmen in einer
Kleingruppe zu stabilisieren, um nach einem festgelegten Zeitrahmen der
Bewahrung erneut in den Normalvollzug Ubertreten zu kénnen. Das Konzept
der GWG basiert einerseits auf einer strikten und ausnahmslosen Trennung
der Eingewiesenen von denjenigen des halboffenen Normalvollzuges. Durch
bauliche Massnahmen wurde eine Wohngruppe von der Ubrigen Anstalt se-
pariert. Die Insassen wohnen somit in einem dem Normalvollzug identischen
Pavillon, der jedoch von den tbrigen Wohngruppen baulich abgetrennt wur-
de. Innerhalb dieses geschlossenen Systems wurden die Arbeitsplatze (In-
nen- und Aussenarbeitsplatze) eingerichtet. Das Angebot in der GWG um-
fasst zudem einen umfriedeten Innenhof flir Aussenfreizeitaktivitaten, wie
beispielsweise der tagliche Spaziergang, einen Aufenthalts- und Freizeitraum
sowie einen kleinen Kraftraum im Innern der Wohngruppe. Die Benltzung
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des Sportplatzes und des Hallenbades erfolgt nur in Zeiten, in denen diese
Anlagen fur die Insassen des Normalvollzuges geschlossen sind und nur
unter standiger Aufsicht und Begleitung durch das Anstaltspersonal. Wah-
rend des Aufenthaltes in der GWG werden grundsatzlich keine Urlaube ge-
wahrt. Unaufschiebbare Sachurlaube werden nur sehr zurtckhaltend gewahrt
und muassen immer begleitet werden. Diese Regelungen erganzen das Prin-
zip der strikten Trennung.

Andererseits beruht der Vollzug in der GWG auf dem Prinzip eines tber-
schaubaren Kleinkollektives. In einer auf maximal 20 Insassen ausgerichte-
ten Wohngruppe werden héchstens 17 Eingewiesene aufgenommen, welche
alle in Einzelzimmern untergebracht sind. Sowohl die werktagliche Arbeit, als
auch die Freizeit findet ausnahmslos unter Aufsicht im Rahmen der Klein-
gruppe statt. Auch die Mahlzeiten werden gemeinsam nach dem Grundsatz
des Gruppenvollzugs eingenommen. Bei Arbeitsverweigerung wird der Be-
treffende ausserhalb der Essenszeiten in seinem Zimmer eingeschlossen.
Eingewiesene, welche nicht an den begleiteten Sportaktivitdten teilnehmen
wollen, werden wahrend dieser Zeit in ihren Zimmern eingeschlossen. Die
Kleingruppe wird somit nie aufgeteilt. Dies soll der Entstehung von subkultu-
rellen Ansatzen entgegenwirken und somit das Resozialisierungsziel fGrdern.

Schliesslich soll der Aufenthalt in der GWG zu einer Standortbestimmung
genutzt werden, um dem Eingewiesenen, insbesondere in bezug auf sein
Suchtverhalten, neue Wege aufzuzeigen. Dies geschieht in Zusammenarbeit
mit dem Personal des Betreuungs- und Sozialdiensts. Aufgrund der klaren
Trennung der GWG vom Normalvollzug und der Uberschaubarkeit der Klein-
gruppe kann dieser Lebensraum weitestgehend frei von harten Drogen ge-
fuhrt werden. Die unfreiwillige Abstinenz Gber einen langeren Zeitraum moti-
viert die Eingewiesenen haufig, neue Schritte in Richtung drogenfreien Le-
bens zu unternehmen1®.

3.2 Einweisung2®

Bei der Plazierung in die Geschlossene Wohngruppe muss zwischen einer
Versetzung eines Insassen aus dem halboffenen Normalvollzug der Anstal-
ten Witzwil21 oder einer durch die einweisenden Behérden — nach Riickspra-
che mit der Direktion — durch Vollzugsauftrag verflgten direkten Einweisung
in die GWG unterschieden werden?2. Letztere hat zur Folge, dass der Betref-
fende nicht zuerst in den Normalvollzug der Anstalt eingewiesen worden ist.
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3.2.1 Einweisung durch Versetzung aus dem Normalvollzug

Sie wird gestutzt auf einen Antrag der Einweisungskommission GWG, in
welcher Mitarbeiter aller Bereiche der Anstalt vertreten sind23, durch den
Direktor verfugt, wenn ein Insasse fur den Normalvollzug untragbar wird. Die-
serVersetzungsgrund liegt bei wiederholter Missachtung der Anstaltsordnung
oder schwerwiegender Stérung des Anstaltsbetriebes vor. Nach einem Uber-
tritt aus der GWG in den Normalvollzug wird eine Ruckversetzung angeord-
net, wenn der Betroffene die Anstaltsordnung erneut wiederholt oder schwer-
wiegend missachtet24. Eine Einweisung kann jedoch auch bei Insassen an-
geordnet werden, welche sich den Anforderungen des Normalvollzuges nicht
mehr gewachsen fuhlen und deshalb einen Antrag auf Versetzung in die GWG
stellen2S. Schliesslich kann eine Plazierung entweder aus Sicherheitsgriin-
den zum Schutze von Miteingewiesenen oder des Personals oder aber auch
zum Selbstschutze des Insassen erfolgen, insbesondere aufgrund seiner
psychischen Verfassung. Dem Betroffenen wird das rechtliche Gehér vor der
Sitzung der Einweisungskommission gewahrt. Er kann gegen den Entscheid
des Direktors innerhalb von 30 Tagen nach Erdffnung bei der Polizei- und
Militardirektion des Kantons Bern Beschwerde fiihren2S.

Gemass Art. 4 der Hausordnung der Geschlossenen Wohngruppe (HO GWG)
ist eine Untragbarkeit fur den Normalvollzug insbesondere bei wiederholter
Arbeitsverweigerung, bei zweimaliger Flucht oder Versuch dazu innerhalb
eines halben Jahres, bei wiederholtem Suchtmittelkonsum oder bei qualifi-
zierten Fallen von Besitz von Drogen und Bargeld gegeben.

3.2.2 Direkteinweisung

Die direkte Plazierung von Insassen in die GWG durch die Einweisungs-
behdrde ist nur bei Verurteilten mit unbedingter gerichtlicher Landesverwei-
sung oder bei Insassen, welche flr eine erste Vollzugsphase in Witzwil er-
héhter Sicherungsmassnahmen bediirfen2”, mit einer vorgangigen Zustim-
mung der Direktion méglich28. Die Direkteinweisung erfolgt somit durch die
einweisende Behdrde im Rahmen der Prifung des geeigneten Vollzugsortes
und muss auf dem Vollzugsauftrag vermerkt sein2®. Es handelt sich um In-
sassen, welche wegen Kolusionsgefahr im Rahmen des vorzeitigen Strafan-
tritts nicht in den halboffenen Vollzug eingewiesen werden kénnen, um Ein-
gewiesene, welche sich mehrmals durch Flucht dem Strafvollzug aus ande-
ren halboffenen Anstalten entzogen haben, oder um Ausléander im vorzeitgen
Strafantritt oder im Rechtsmittelverfahren, bei denen eine unbedingte gericht-
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liche Landesverweisung ausgesprochen oder bestatigt werden kann30. Bei
ausserkantonalen Einweisungsbehdrden erfolgt eine Direkteinweisung mit Zu-
stimmung der Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Bern31,

«Die Geschlossene Wohngruppe ist jedoch kein Mini-Thorberg. Es kdnnen
keine Tater aufgenommen werden, die aufgrund ihrer Persdnlichkeitsstruktur
und der Schwere des Delikts in eine geschlossene Anstalt gehéren»32. Die
Persdénlichkeitsmerkmale des Insassen mussen Gewahr bieten, dass der
gegenuber dem Normalvollzug erhdhte Sicherheitsstandard in baulicher und
personeller Hinsicht ausreichend ist, um eine Einweisung in die GWG zu
verantworten, d. h. der Insasse darf insbesondere nicht gewalttatig sein oder
zu grosse Fluchtenergien aufweisen33, Die Geschlossene Wohngruppe ist
somit kein Ersatz fur geschlossene Vollzugsanstalten, sondern ein sinnvolles
Bindeglied zwischen dem halboffenen und geschlossenen Vollzug.

3.3 Aufenthaltsdauer, Aus- und Ubertritt34
3.3.1 Bei Eingewiesenen durch Versetzung aus dem Normalvollzug

Die Plazierung in der GWG dauert in der Regel mindestens drei Monate oder
bis zum Austritt aus dem Strafvollzug in den Anstalten Witzwil, d. h. bis zur
bedingten Entlassung oder dem Vollzugsende, wenn eines dieser Daten vor
einem dreimonatigen Aufenthalt erreicht wird. Die Einweisung allein stellt nicht
einen zwingenden Grund zur Annahme einer schlechten Fuhrung des Insassen
gemass Art. 38 Ziff. 1 Abs. 1 StGB dar. Bei der Prufung der bedingten Entlas-
sung muss vielmehr eine Beurteilung des gesamten Vollzugsverlaufes vorge-
nommen werden. Fuhrt der Vollzug in der GWG zu einer positiven Verhaltens-
anderung, kann nicht mehr grundsétzlich von einer schlechten Fuhrung ausge-
gangen werden, die einer bedingten Entlassung im Wege stehen kann.

Nach dreimonatigem Aufenthalt muss zwingend die Ruckversetzung in den
Normalvollzug Uberprift werden. Sie wird angeordnet, wenn die zur Einwei-
sung fuhrenden Grinde nicht mehr vorliegen und im Austrittsmonat keine
Disziplinarverstdsse zu beurteilen waren. Haben sich beim betreffenden In-
sassen wahrend einer Aufenthaltsdauer von langstens 6 Monaten keine po-
sitiven Verhaltensanderungen eingestellt, wird eine Versetzung in eine ge-
schlossene Vollzugseinrichtung gepriift. Die Beurteilung der allfalligen Uber-
tritte erfolgt durch die Einweisungskommission GWG, welche dem Direktor
Antrag stellt. Gegen die Verfugung des Direktors kann der Betroffene, nach-
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dem er angehort worden ist39, binnen 30 Tagen bei der Polizei- und Militar-
direktion des Kantons Bern Beschwerde fuhren.

3.3.2 Bei Direkteingewiesenen

Die Aufenthaltsdauer bei Direkteingewiesenen sollte in der Regel ein Jahr
nicht Uberschreiten. Sie bleiben bis zu ihrer Entlassung, Verlegung in eine
andere Anstalt oder Ausschaffung in der GWG. Uber einen Ubertritt in den
halboffenen Vollzug der Anstalten Witzwil entscheidet auf Antrag der Direk-
tion die einweisende Behdrde; bei ausserkantonalen Eingewiesenen unter
Zustimmung der Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug des Kantons Bern.
Die Anstaltsleitung ist somit nicht befugt, iber einen allflligen Ubertritt eines
Direkteingewiesenen zu entscheiden.

3.4 Tagesablauf
3.4.1 Aufsicht, Betreuung und &rztliche Versorgung

Die Aufsicht auf der Wohngruppe und die Anleitung der Insassen wahrend
der Arbeit wird in der GWG, im Unterschied zum Normalvollzug, durch das
Personal des Sicherheitsdienstes iUbernommen. Die Eingewiesenen haben
Anspruch auf Betreuung und Beratung durch den Sozialdienst, den Gesund-
heitsdienst, Arzt, Psychiater und Therapeut sowie den Seelsorger. Bei Insas-
sen, die aus dem Normalvollzug versetzt worden sind, obliegt die sozial-
arbeiterische Betreuung und Vollzugsplanung beim bereits im Normalvolizug
zugeteilten Betreuer oder der zugeteilten Betreuerin. Es findet somit kein Wech-
sel der Bezugsperson statt. Direkteingewiesenen wird ein Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin des Betreuungs- und Sozialdienst zugewiesen.

3.4.2 Zimmerdffungszeiten36

Diese sind kurzer als im halboffenen Normalvollzug. In der GWG erfolgt der
Aufschluss der Einzelzimmer von Montag bis Freitag um 06.15 Uhr; an den
Wochenenden und an Feiertagen erst um 11.00 Uhr. Der Einschluss erfolgt
unter der Woche um 20.00 Uhr; an den Wochenenden und an Feiertagen
bereits um 18.00 Uhr. Erscheint ein Insasse verspatet zur Arbeit, erfolgt der
Abendeinschluss bereits um 18.30 Uhr37. Die Mahlzeiten werden wie im
Normalvollzug unter Aufsicht gemeinsam im Essbereich der Wohngruppe ein-
genommen. Eine Ausnahme bildet das Frihstick an den Wochenenden und
an Feiertagen, das ins Zimmer abgegeben wird.
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3.4.3 Arbeit

Es wird in der Regel von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr gearbeitet; am Freitag nur bis 17.00 Uhr. An den
Vormittagen wie auch den Nachmittagen wird die Arbeit flr eine 30minltige
Pause unterbrochen. Es stehen verschiedenste Montage- und Reparaturar-
beiten in einem Atelier zur Verfugung. In einem umfriedeten Aussenarbeits-
platz werden Holzarbeiten und Veredelungen landwirtschaftlicher Erzeugnis-
se durchgefihrt. Alle 17 Insassen kdnnen jederzeit sinnvoll beschaftigt wer-
den. Verweigert ein Insasse die Arbeit, wird er ausserhalb der Essenzeiten in
seinem Zimmer eingeschlossen. Eine Folge der Arbeitsverweigerung ist der
sofortige Entzug des TV-Gerates. Der tagliche einstiundige Spaziergang im
Freien wird gewahrleistet38. Bei fortgesetzter Arbeitsverweigerung kann die
Direktion die Verpflegung im Zimmer anordnen.

3.4.4 Freizeit und Kontakte zur Aussenwelt39

Die Bewegung im Freien findet unter der Woche in der Regel wahrend der
Arbeit, an den Wochenenden und Feiertagen am Nachmittag statt. Ausserhalb
der Arbeitszeit konnen sich die Eingewiesenen in einem vom Normalvollzug
abgetrennten Innenhof aufhalten und bewegen. Bei schéner Witterung kén-
nen dort auch die Mahlzeiten eingenommen werden. Daneben steht ein
grosser Aufenthaltsraum und ein kleiner Kraftraum zur Verfigung. An den
Freitagnachmittagen findet bei guter Arbeitsleistung und wenn das Atelier
sauber aufgeraumt ist, wahrend zweier Stunden eine begleitete Sportlektion
in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz statt. An den Wochenenden kénnen
die Eingewiesenen in der Regel einmal das anstaltseigene Hallenschwimm-
bad benutzen. Diese Sportaktivitditen werden immer durch Mitarbeiter des
Sicherheitsdienstes beaufsichtigt und unter Ausschluss von Insassen des
Normalvollzuges durchgefuhrt.

In den Zimmern sind ein von den Anstalten gemieteter TV-Apparat, eine Kaf-
feemaschine und ein elektronisches Gerat wie Stereoanlage oder PC er-
laubt40.

Die Eingewiesenen konnen mittels Bestellformular einmal wéchentlich Ein-
kaufe im internen «L&deli» tatigen, insofern sie durch ihre Arbeit geniigend
Pekulium verdient haben. In der Freizeit steht ihnen ein Telefonautomat zur
Verfugung. Die zum Telefonieren bendétigten Taxcards kdnnen bei genligen-
dem Arbeitsverdienst ebenfalls im «L&adeli» bestellt werden.
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Die Insassen der GWG kodnnen alle 14 Tage wahrend zweier Stunden von
ihnen nahestehenden Personen Besuch empfangen. Beurlaubungen sind je-
doch ausgeschlossen?1. Der Brief- und Paketpostverkehr ist gewéhrleistet.
Alle eingehenden Pakete werden kontrolliert. Bei der Briefpost erfolgen
Stichprobekontrollen.

4. WURDIGUNG

Durch eine Einweisung in die GWG wird die persdnliche Freiheit eines Insas-
sen, der aus dem Normalvollzug Ubertreten musste, stérker beschréankt. Bei
einer Direkteinweisung aus der Untersuchungshaft im Rahmen des vorzeiti-
gen Strafantrittes wird dem Betreffenden dagegen in der GWG regelmaéssig
bedeutend gréssere FreirAume und einen abwechslungsreicheren Tagesab-
lauf angeboten. Nicht zu vernachléassigen ist, dass fur alle Eingewiesenen ein
vielseitiges Arbeits- und Freizeitangebot besteht.

Die ersten Erfahrungen, die mit der Vollzugsform der GWG gemacht werden
konnten, sind ausserst erfreulich. Bisher kam es erst zu einer Entweichung.
Obwohl bei den Einweisungen aus dem Normalvollzug der Konsum und Be-
sitz von Drogen an erster Stelle stehen, kann die GWG weitgehend drogen-
frei gefuhrt werden. Die den Insassen im Zeitraum von Februar bis Dezem-
ber 1995 abgenommenen Urinproben waren alle frei von harten Drogen (He-
roin, Kokain). 17% zeigten einen positiven Befund auf Cannabis an und de-
ren 6% wiesen einen positiven Befund auf verbotene Medikamente auf, wie
z.B. Benzodiazepine#2.

Mit der Eréffnung der Geschlossenen Wohngruppe in den Anstalten Witzwil
konnte somit der schweizerische Strafvollzug durch ein sinnvolles Zwischen-
glied erganzt werden, das in bezug auf die Beschrédnkung der persénlichen
Freiheit der Insassen zwischen dem halboffenen und dem geschlossenen
Vollzug anzusiedeln ist.
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Anmerkungen

1 Der Name der Anstalten Witzwil geht auf Notar Friedrich E. Witz von Erlach zurck,
welcher nach der ersten Juragewasserkorrektion eine landwirtschaftliche Gesellschaft
gegrindet hatte, mit dem Ziel die Mooslandschaft um Ins urbar zu machen. Die Do-
mane Witzwil wurde vom Staat Bern im Jahre 1891 erworben. Die Strafkolonie Witzwil
wurde zuerst durch die Anstalt St. Johannsen verwaltet. Mit dem Bau eines Straf-
anstaltsgebaudes wurde im Mai 1894 begonnen. Mit Dekret vom 4. Marz 1895 wur-
de Witzwil von ihrer Hauptanstalt abgetrennt und zur eigenstandigen Strafanstalt
ernannt, vgl. dazu Festschrift 100 Jahre Anstalten Witzwil, 1895-1995, S. 21.

2 Strafgefangene wurden bereits vor der Eréffnung der Anstalten Witzwil in der Waadt
und im Kanton Luzern als landwirtschaftliche Arbeitskrafte eingesetzt, BAecHTOLD, in:
100 Jahre Anstalten Witzwil, 1895-1995, S. 19; Zur Wandlung der Arbeit von Insas-
sen im Strafvollzug von der Zwangsarbeit zur Arbeit im 6ffentlichen Interesse vgl.
BrAGccer, Gemeinnutzige Arbeit als strafrechtliche Sanktion de lege late et de lege
ferenda, Diss. Freiburg, 1996, S. 14ff.

3 zur Entwicklung der Gefangenenarbeit zu einem wichtigen Mittel der Spezial-
pravention vgl. BRAGcGer, FN 2, S. 17ff, mit Hinweisen zur Entwicklung in den Anstal-
ten Witzwil.

4 BaecHToLD, FN 2, S. 19.

5 Vgl. dazu BrAGGER, FN 2, S. 18ff; Stooss, Motive zu dem Vorentwurf eines Schwei-
zerischen Strafgesetzbuches, AT, Basel und Genf, 1893, S. 45f.; KeLLerHALS, ZStrR
53, 1939, S. 25; Ausfluss dieser Erkenntnis stellt Art. 37 Ziff. 2 Abs. 3 und 4 StGB dar.

6 Diese sog. fluchtsicheren Vollzugseinrichtungen nennt man geschlossene Anstal-
ten, wie z. B. die Anstalten Thorberg (BE), die Kantonale Strafanstalt Pdschwies
(ZH), die Interkantonale Strafanstalt Bostadel (ZG), vgl. dazu Anstalten des Straf-
vollzugs, Bundesamt flir Statistik und Justiz, Bern, 1995.

7 RIKLIN, Rl'.'l__ckfall und Bewahrung, ZStrR 102, 1985, S. 283f., spricht von einer Ten-
denz zur «Ubersicherung», d. h. der Ausrichtung der Sicherheitsvorkehren fur alle
Insassen nach den flucht- und sozialgeféhrlichsten Gefangenen.

8 Vgl. dazu Art. 2 des Konkordats vom 4. Méarz 1959 Uber den Vollzug von Strafen
und Massnahmen nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch und dem Recht der
Kantone der Nordwest- und Innerschweiz (SR 343.2). Zu diesem Konkordat im Sin-
ne von Art. 382ff StGB haben sich die Kantone Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden,
Luzern, Zug, Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau zusam-
mengeschlossen.
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9 Anstalten des Strafvollzugs, FN 6, S. 183.

10 Vgl. dazu Jahresbericht der Anstalten Witzwil, 1994/95, S. 33.

11 Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2 der Verordnung uber den Vollzug freiheitsentziehender Sank-
tionen und das Gefangnis- und Anstaltswesen im Kanton Bern (Strafvollzugs-

verordnung) vom 28.05.1986; Art. 1 der Hausordnung der Anstalten Witzwil vom 21.
Juni 1989.

12 praambel der Hausordnung der Anstalten Witzwil vom 21. Juni 1989.

13 Richtlinien vom 9. Januar 1996 iiber die Urlaubsgewahrung in den Anstalten
Hindelbank, Oberschdngrin, Wauwilermoos und Witzwil der Konkordatskonferenz
Uber die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest- und Innerschweiz; vgl. dazu
auch Art. 43 der Strafvollzugsverordnung des Kantons Bern.

14 mror, in: 100 Jahre Anstalten Witzwil, 1895-1995, S. 53f.

15 vgl. dazu ImHor, FN 14, S. 63; Jahresbericht der Anstalten Witzwil, 1994/95, S. 35.
16 Vgl. dazu Jahresbericht der Anstalten Witzwil, 1994/95, S. 35.

17 vgl. dazu Anstalten des Strafvollzugs, FN 6, S. 178ff.

18 wahrend des ersten Betriebsjahres (Februar bis Dezember 1995) musste nur ein
Insasse aus der geschlossenen Wohngruppe den Vollzugsbehérden zwecks Verset-
zung zur Verfugung gestellt werden, Jahresbericht der Anstalten Witzwil, 1994/95, S. 48.
19 |nsassen der GWG wechseln z. T. nach Verblssung der Strafe in eine Therapie-
institution Gber oder beginnen mit Substitutionsprogrammen, wie z. B. mit dem

Nemexin- oder Methadonprogramm.

20 Vgl. dazu Art. 2ff der Hausordnung der Geschlossenen Wohngruppe vom 1. Au-
gust 1996 (HO GWG) sowie Weisung Geschlossene Wohngruppe vom 1. Februar
1995 (W GWG). .

21 Sog. Einweisung durch Versetzung aus dem Normalvollzug, Art.2.1 bis 2.5 HO GWG.
22 50g. Direkteinweisung, vgl. dazu Art. 2.6 bis 2.7 HO GWG.

23 ygl. dazu Weisung vom 1. Dezember 1995 betreffend der Organisation der Ein-
weisungskommission GWG (EK-GWG).

24 Sog. Ruckversetzung.
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25 Sog. Einweisung auf eigenes Begehren.

26 Art. 5 HO GWG; vgl. dazu Art. 67 der Strafvollzugsverordnung des Kantons Bern.
27 Personen im vorzeitigen Strafantritt sind nicht ausgenommen.

28 vgl. dazu Art. 2.6f. und Art. 6 HO GWG.

29 Art. 6 Abs. 4 HO GWG.

30 Art. 55 StGB. Gemass Richtlinien vom 12. November 1992 tiber Auslanderinnen
und Auslénder im Vollzug der Konkordatskonferenz Giber die Planung im Strafvollzugs-
wesen der Nordwest- und Innerschweiz durfen grundsatzlich keine Auslander mit
einer ausgesprochenen unbedingten gerichtlichen Landesverweisung in halboffene
Anstalten eingewiesen werden.

31 Art. 6 Abs. 3 HO GWG.

32 Direktor R. Koénig, Festansprache zur 100-Jahr-Jubilaumsfeier der Anstalten Witzwil,
abgedruckt in: Jahresbericht der Anstalten Witzwil, 1994/95, S. 25.

33 Kriterien vom 7. Oktober 1996 fiir die Aufnahme von Direkteingewiesenen.

34 vgl. dazu Art. 7ff HO GWG.

35 Wahrung des rechtlichen Gehors.

36 vgl. dazu W GWG vom 06.02.1995.

37 W GWG, S. 2. Im Normalvollzug gelten folgende Einschlusszeiten: taglich von
22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. Bei verspatetem Ausricken zur Arbeit erfolgt der
Abendeinschluss bereits um 19.00 Uhr.

38 Art. 24f. HO GWG.

39 vgl. dazu W GWG.

40 Art. 13 HO GWG.

41 Art. 18ff HO GWG. Amtliche Besuche werden nicht an das Besuchskontingent
angerechnet.

42 jahresbericht der Anstalten Witzwil, 1994/95, S. 49.

20 Kriminologisches Bulletin de Criminologie



	Geschlossene Wohngruppe der Anstalten Witzwil : eine Spezialität des halboffenen Strafvollzuges der Schweiz

